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GEMEINDEINITIATIVE FÜR EINE VERNÜNFTIGE UND VERHALTN

BEH IN DERTENGLEICHSTELLU NGSG ESETZES

Das Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen

rungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG) hat zum Zweck, Benachteiligungen zu ver-

hindern, zu verringern oder zu beseitigen, denen Menschen mit Behinderungen ausgesetzt

sind.

Die Kantone setzen dieses Bundesgesetz unterschiedlich um. Basel-Stadt gehört zu jenen

Kantonen, die das Gesetz strikt umsetzen - dies ist an den bereits umgebauten Tram- und

Busstationen erkennbar. Während viele Umbauten für alle Beteiligten problemlos sind, gibt

es aber doch bei anderen Haltestellen Konflikte (2.B, Problematik Clarastrasse mit Restau-

rantbetreiber).

Für solche Konflikte sieht das BehiG, wie übrigens andere Gesetze auch, explizit den Grund-

satz der Verhältnismässigkeit vor, und es ist eine lnteressenabwägung vorzunehmen. Unver-

hältnismässig ist nach Art. 11 BehiG ein Umbau, wenn der durch die Beseitigung der Benach-

teiligung für Behinderte zu erwartende Nutzen in einem Missverhältnis steht, insbesondere:

a. zum wirtschaftlichen Aufwand;

b. zu lnteressen des Umweltschutzes sowie des Natur- und Heimatschutzes;

c. zu Anliegen der Verkehrs- und Betriebssicherheit.

Wie beschrieben, setzt der Kanton Basel-Stadt das BehiG streng und wenig flexibel um und

geht nicht oder zu wenig auf die Verhältnismässigkeit ein. Dabei wäre es gemäss BehiG bei

Tram- und Bushaltestellen bspw. möglich, diese nur bei gewissen Einstiegen behindertenge-

recht umzubauen und damit die Verhältnismässigkeit zu beachten. Der Schlussbericht der

technischen Studie zur Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes im Tramnetz Ba-

sel vom 18.08.20L0 nennt diese Möglichkeit inZiff .4.1.3 ausdrücklich: <Eine in Ausnahmeföl-

len noch dem Prinzip der Verhaltnismassigkeit anwendbare Alternative ist die beschrönkte

Erhöhung der Holtekante nur in einem gewissen Bereich der Haltestellen (Kissen), so doss der

behindertengerechte Einstieg an mindestens einer Türe des Troms gewöhrleistet ist.>

Die BVB halten inZiff .5.2 des Umsetzungskonzepts BehiG und Bus vom 29.07.2016 ebenfalls

fest, dass die Verwaltung bei der Umsetzung des BehiG den Spielraum von Art. 11 ausnützen

könne. Dennoch empfiehlt die BVB pauschal, es seijeweils die <<technisch maximol mögliche

Varionte anzuwendenn, weil es die <einfachste Methode sei> und nicht mit Widerstand oder

Rechtsmittelverfahren gerechnet werden müsse, aber auch im Bewusstsein, dass die Folgen

unbekannt seien und teilweise erheblich sein können.

Die unflexible baselstädtische Umsetzung des BehiG droht in naher Zukunft auch Riehen zum

Verhängnis zu werden. Der Umbau der Haltestelle aRiehen Dorf> steht demnächst an. Bei

einer vollständigen Erhöhung der Haltestellenkante würde die Einfahrt zum Frühmesswegli

von der Baselstrasse durch die hohe Kante abgeschnitten. Das Frühmesswegli- direkte Zu-

fahrt zum Gemeindehaus und zum Parkplatz an der Wettsteinstrasse - wäre künftig nicht

mehr für den motorisierten Verkehr nutzbar und die Velofahrer müssten von ihren Fahrrä-

dern absteigen und diese über die Kante heben. Dies würde das Unfallrisiko vor Ort enorm
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erhöhen, da Velofahrer auf die Fahrspur der Autos, oder noch schlimmer vor die Autos ge-

langen würden.

Mit der vorgesehenen Planung wird der Grundsatz der Verhältnismässigkeit massiv verletzt:
Der vorgesehene Umbau der Haltestelle auf der gesamten Länge steht in keinem Verhältnis
zur damit verbundenen Stilllegung einer zentralen Verkehrsachse für zahlreiche Verkehrsteil-
nehmer im Riehener Dorfkern sowie zur entstehenden Unfallgefahr.

Die Motionäre sind der Ansicht, dass eine teilweise Erhöhung ausreicht, damit Behinderte an

einzelnen Türen ebenerdig ein- und aussteigen können. So bliebe das <Frühmesswegli> für
alle passierbar und Unfälle wie oben beschrieben könnten verhindert werden.

Hinzu kommt, dass bei einer vollständigen Erhöhung auf der ganzen Länge der beiden Halte-

kanten die beiden Dorfseiten Kirche und Landgasthof durch einen regelrechten Graben ge-

trennt würden.

Weiter müssten in Riehen einige Bushaltestellen an Hanglagen für viel Steuergeld umgebaut
werden, obwohl sie wenig frequentiert sind. Dabei ist gerade die Benützerfrequenz gemäss

Art. 6 BehiV ein wichtiges Kriterium bei der lnteressenabwägung und der Verhältnismässig-

keit nach Art. 11Abs. 1 BehiG (vgl. die Erläuterungen der Behindertenverbände zum BehiG

im Baubereich vom Februar 2010, Abschnitt 6 <Verhältnismässigkeit>). An Hanglagen genü-

gen Rampen an den Bussen, so dass das Aus- und Einsteigen für Behinderte gewährleistet

ist.

Die Unterzeichneten bitten den Gemeinderat, dem Einwohnerrat gemäss 5 66 Abs. 1 der
Verfassung und 5 2b des Gesetzes betreffend lnitiative und Referendum (lRG) des Kantons

Basel-Stadt eine formulierte oder unformulierte Gemeindeinitiative zum Beschluss oder zur

Einreichung zu Handen des Grossen Rates Basel-Stadt vorzulegen, die wie beschrieben eine

Umsetzung des BehiG in Basel-Stadt auf Basis der Verhältnismässigkeit fordert.
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